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KURZE BEGRÜNDUNG 

Informations- und Kommunikationstechnologien sind ein integraler Bestandteil des 

öffentlichen und privaten Lebens in Europa. 

Angesichts der Bedeutung der Netz- und Informationssicherheit, die sich aus den gewonnenen 

Erfahrungen und den zunehmenden grenzübergreifenden Herausforderungen auf diesem 

Gebiet ergibt, muss das Mandat der Europäischen Agentur für Netz- und 

Informationssicherheit (ENISA) verlängert und müssen ihre Mittel aufgestockt werden, um 

ein hohes Maß an Datensicherheit und Datenschutz zu gewährleisten und zu fördern. 

Aufbauend auf dem Vorschlag der Kommission sollte die Agentur hierzu ein Frühwarnsystem 

einrichten, Verletzungen des Datenschutzes und der Datensicherheit sammeln, auswerten und 

koordinieren sowie enger mit den Mitgliedstaaten, den Organen und Einrichtungen der EU 

sowie mit Strafverfolgungs- und Justizbehörden auf deren Ersuchen oder von sich aus 

zusammenarbeiten.  

Ferner muss zur Gewährleistung vollständiger Transparenz die demokratische Kontrolle der 

Agentur verstärkt werden. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge in seinen 

Bericht zu übernehmen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die elektronische Kommunikation, ihre 

Dienste und Infrastrukturen sind 

wesentliche Faktoren der wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Entwicklung. Sie 

spielen eine entscheidende Rolle für die 

Gesellschaft und sind wie die Elektrizitäts- 

und Wasserversorgung zu unentbehrlichen 

Einrichtungen des täglichen Lebens 

geworden. Ihre Störung könnte erheblichen 

wirtschaftlichen Schaden verursachen, was 

die große Bedeutung von Maßnahmen zur 

Verbesserung des Schutzes und der 

Widerstandsfähigkeit, mit denen die 

(1) Die elektronische Kommunikation, ihre 

Dienste und Infrastrukturen sind 

wesentliche Faktoren der wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Entwicklung. Sie 

spielen eine entscheidende Rolle für die 

Gesellschaft und sind wie die Elektrizitäts- 

und Wasserversorgung zu unentbehrlichen 

Einrichtungen des täglichen Lebens 

geworden. Ihre Störung könnte erheblichen 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Schaden verursachen, was die große 

Bedeutung von Maßnahmen zur 

Verbesserung des Schutzes und der 
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ununterbrochene Bereitstellung kritischer 

Dienste gewährleistet werden soll, noch 

unterstreicht. Daher stellt die Sicherheit, 

vor allem aber die Integrität und 

Verfügbarkeit der elektronischen 

Kommunikation sowie ihrer Dienste und 

Infrastrukturen eine ständig wachsende 

Herausforderung dar. Für die Gesellschaft 

gewinnt dies nicht zuletzt deshalb mehr 

und mehr an Bedeutung, weil aufgrund der 

Systemkomplexität sowie durch Unfälle, 

Bedienungsfehler und Angriffe Probleme 

entstehen können, die sich auf die 

physische Infrastruktur von Diensten, die 

für das Wohlergehen der EU-Bürger von 

maßgeblicher Bedeutung sind, auswirken 

können. 

Widerstandsfähigkeit, mit denen die 

ununterbrochene Bereitstellung kritischer 

Dienste gewährleistet werden soll, noch 

unterstreicht. Daher stellt die Sicherheit, 

vor allem aber die Integrität und 

Verfügbarkeit der elektronischen 

Kommunikation sowie ihrer Dienste und 

Infrastrukturen eine ständig wachsende 

Herausforderung dar. Für die Gesellschaft 

gewinnt dies nicht zuletzt deshalb mehr 

und mehr an Bedeutung, weil aufgrund der 

Systemkomplexität sowie durch Unfälle, 

Bedienungsfehler und Angriffe Probleme 

entstehen können, die sich auf die 

physische Infrastruktur von Diensten, die 

für das Wohlergehen der EU-Bürger von 

maßgeblicher Bedeutung sind, auswirken 

können. 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Auf der Tagung des Europäischen 

Rates vom 13. Dezember 2003 beschlossen 

die Vertreter der Mitgliedstaaten, dass die 

auf Grundlage des Kommissionsvorschlags 

zu errichtende Europäische Agentur für 

Netz- und Informationssicherheit (ENISA) 

ihren Sitz in Griechenland in einer von der 

griechischen Regierung zu bestimmenden 

Stadt haben soll. 

(4) Auf der Tagung des Europäischen 

Rates vom 13. Dezember 2003 beschlossen 

die Vertreter der Mitgliedstaaten, dass die 

auf Grundlage des Kommissionsvorschlags 

zu errichtende Europäische Agentur für 

Netz- und Informationssicherheit (ENISA) 

ihren Sitz in Griechenland in einer von der 

griechischen Regierung zu bestimmenden 

Stadt haben soll. Der Sitz der Agentur ist 

Heraklion/Kreta. 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 7 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Binnenmarktmaßnahmen im Bereich 

der Sicherheit der elektronischen 

(7) Binnenmarktmaßnahmen im Bereich 

der Sicherheit der elektronischen 
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Kommunikation sowie die Netz- und 

Informationssicherheit im Allgemeinen 

erfordern unterschiedliche Formen des 

technischen und organisatorischen 

Vorgehens seitens der Mitgliedstaaten und 

der Kommission. Die uneinheitliche 

Umsetzung dieser Anforderungen kann zu 

Effizienzverlusten und Hindernissen für 

den Binnenmarkt führen. Daher bedarf es 

eines Fachzentrums auf europäischer 

Ebene, das in Fragen der Netz- und 

Informationssicherheit Orientierungshilfen, 

Beratung und auf Anfrage Unterstützung 

anbietet und auf das sich die 

Mitgliedstaaten und EU-Organe stützen 

können. Die Agentur kann diesem Bedarf 

gerecht werden, indem sie ein hohes Maß 

an Fachkompetenz entwickelt und 

aufrechterhält, die Mitgliedstaaten, die 

Kommission und folglich die Wirtschaft 

unterstützt und ihnen dabei hilft, die 

rechtlichen und regulatorischen 

Anforderungen der Netz- und 

Informationssicherheit zu erfüllen, und 

dadurch zum reibungslosen Funktionieren 

des Binnenmarktes beiträgt. 

Kommunikation sowie die Netz- und 

Informationssicherheit im Allgemeinen 

erfordern unterschiedliche Formen des 

technischen und organisatorischen 

Vorgehens seitens der Mitgliedstaaten und 

der Kommission. Die uneinheitliche 

Umsetzung dieser Anforderungen kann zu 

Effizienzverlusten und Hindernissen für 

den Binnenmarkt führen. Daher bedarf es 

eines Fachzentrums auf europäischer 

Ebene, das in Fragen der Netz- und 

Informationssicherheit Orientierungshilfen, 

Beratung und auf Anfrage Unterstützung 

anbietet und auf das sich die 

Mitgliedstaaten und EU-Organe stützen 

können. Die Agentur kann diesem Bedarf 

gerecht werden, indem sie ein hohes Maß 

an Fachkompetenz entwickelt und 

aufrechterhält, die Mitgliedstaaten, die 

Kommission und folglich die Wirtschaft 

unterstützt und ihnen dabei hilft, die 

rechtlichen und regulatorischen 

Anforderungen der Netz- und 

Informationssicherheit zu erfüllen sowie 

Probleme der Netz- und 

Informationssicherheit festzustellen und 

anzugehen, und dadurch zum 

reibungslosen Funktionieren des 

Binnenmarktes beiträgt. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Die Agentur sollte die Aufgaben 

wahrnehmen, die ihr nach geltendem 

Unionsrecht im Bereich der elektronischen 

Kommunikation übertragen werden, und 

generell zu mehr Sicherheit im Bereich der 

elektronischen Kommunikation beitragen, 

indem sie unter anderem Sachkenntnis 

bereitstellt, Beratung bietet und den 

Austausch bewährter Praktiken fördert. 

(8) Die Agentur sollte die Aufgaben 

wahrnehmen, die ihr nach geltendem 

Unionsrecht im Bereich der elektronischen 

Kommunikation übertragen werden, und 

generell zu mehr Sicherheit im Bereich der 

elektronischen Kommunikation sowie zu 

einem besseren Schutz der Privatsphäre 

und personenbezogener Daten beitragen, 

indem sie unter anderem Sachkenntnis 

bereitstellt, Beratung bietet und den 
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Austausch bewährter Praktiken fördert. 

Darüber hinaus sollte die Agentur 

aufgrund ihrer Unabhängigkeit, mit der 

Qualität ihrer Empfehlungen und der von 

ihr verbreiteten Informationen sowie 

durch die Transparenz ihrer 

Arbeitsabläufe und Betriebsverfahren für 

Vertrauensbildung sorgen. 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 11 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Die Agentur sollte zu einer hohen 

Netz- und Informationssicherheit innerhalb 

der Union beitragen sowie zu einer Kultur 

der Netz- und Informationssicherheit zum 

Nutzen der Bürger, der Verbraucher, der 

Wirtschaft und der Organisationen des 

öffentlichen Sektors in der Europäischen 

Union und auf diese Weise zum 

reibungslosen Funktionieren des 

Binnenmarkts. 

(11) Die Agentur sollte zu einer hohen 

Netz- und Informationssicherheit innerhalb 

der Union beitragen, zu einem 

verbesserten Schutz der Privatsphäre und 

personenbezogener Daten sowie zu einer 

Kultur der Netz- und 

Informationssicherheit zum Nutzen der 

Bürger, der Verbraucher, der Wirtschaft 

und der Organisationen des öffentlichen 

Sektors in der Europäischen Union und auf 

diese Weise zum reibungslosen 

Funktionieren des Binnenmarkts. 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 12 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Mit einer Reihe von Aufgaben sollte 

bei gleichzeitiger Wahrung der Flexibilität 

in ihrer Tätigkeit vorgegeben werden, wie 

die Agentur ihre Ziele erreichen soll. Zu 

den Aufgaben der Agentur sollte die 

Sammlung geeigneter Informationen und 

Daten gehören, die benötigt werden, um 

die Risiken für die Sicherheit und 

Widerstandsfähigkeit elektronischer 

Kommunikationsnetze, -infrastrukturen 

(12) Mit einer Reihe von Aufgaben sollte 

bei gleichzeitiger Wahrung der Flexibilität 

in ihrer Tätigkeit vorgegeben werden, wie 

die Agentur ihre Ziele erreichen soll. Zu 

den Aufgaben der Agentur sollte die 

Sammlung geeigneter Informationen und 

Daten gehören, die benötigt werden, um 

die Risiken für die Sicherheit und 

Widerstandsfähigkeit elektronischer 

Kommunikationsnetze, -infrastrukturen 
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und -dienste zu analysieren und in 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 

den Stand der Netz- und 

Informationssicherheit in Europa zu 

beurteilen. Die Agentur sollte für die 

Koordinierung mit den Mitgliedstaaten 

sorgen und die Zusammenarbeit zwischen 

den Akteuren in Europa verstärken, indem 

sie insbesondere zuständige nationale 

Stellen und Sachverständige für Netz- und 

Informationssicherheit aus dem 

Privatsektor in ihre Tätigkeiten einbindet. 

Die Agentur sollte die Kommission und die 

Mitgliedstaaten in ihrem Dialog mit der 

Branche unterstützen, um 

sicherheitsrelevante Probleme bei 

Hardware- und Softwareprodukten 

anzugehen und so zu einem kooperativen 

Vorgehen im Bereich der Netz und 

Informationssicherheit beizutragen. 

und -dienste zu analysieren und in 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 

den Stand der Netz- und 

Informationssicherheit in Europa zu 

beurteilen. Die Agentur sollte für die 

Koordinierung mit den Mitgliedstaaten 

sorgen und die Zusammenarbeit zwischen 

den Akteuren in Europa verstärken, indem 

sie insbesondere zuständige nationale 

Stellen und Sachverständige für Netz- und 

Informationssicherheit aus dem 

Privatsektor in ihre Tätigkeiten einbindet. 

Die Agentur sollte die Organe der Union 

und die Mitgliedstaaten in ihrem Dialog 

mit der Branche unterstützen, um 

sicherheitsrelevante Probleme bei 

Hardware- und Softwareprodukten 

anzugehen und so zu einem kooperativen 

Vorgehen im Bereich der Netz und 

Informationssicherheit beizutragen. 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 14 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14a) Die Agentur sollte sich für ein 

Europäisches Forum der Mitgliedstaaten 

(EFMS) einsetzen, das darauf 

ausgerichtet ist, Gespräche und den 

Austausch über bewährte strategische 

Verfahrensweisen zu fördern, damit 

gemeinsame politische Ziele und 

Prioritäten hinsichtlich der Sicherheit 

und Widerstandsfähigkeit von IKT-

Infrastrukturen vereinbart werden, und 

sie sollte sich stärker an der Arbeit des 

Forums beteiligen. 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 20 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Die Agentur sollte die 

Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 

Stellen der Mitgliedstaaten erleichtern, 

indem sie insbesondere die Entwicklung 

und den Austausch von bewährten 

Praktiken und Normen für Schulungs- und 

Sensibilisierungsprogramme fördert. Ein 

verstärkter Informationsaustausch 

zwischen den Mitgliedstaaten wird 

derartige Maßnahmen erleichtern. Ferner 

sollte die Agentur die Zusammenarbeit 

zwischen öffentlichen und privaten 

Akteuren auf Unionsebene unterstützen, 

indem sie u. a. den Informationsaustausch, 

Sensibilisierungskampagnen sowie 

Ausbildungs- und Schulungsprogramme 

fördert. 

(20) Die Agentur sollte die 

Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 

unabhängigen Regulierungsbehörden der 

Mitgliedstaaten erleichtern, indem sie 

insbesondere die Entwicklung und den 

Austausch von bewährten Praktiken und 

Normen für Schulungs- und 

Sensibilisierungsprogramme fördert. Ein 

verstärkter Informationsaustausch 

zwischen den Mitgliedstaaten wird 

derartige Maßnahmen erleichtern. Ferner 

sollte die Agentur die Zusammenarbeit 

zwischen öffentlichen und privaten 

Akteuren auf Unionsebene unterstützen, 

indem sie u. a. den Informationsaustausch, 

Sensibilisierungskampagnen sowie 

Ausbildungs- und Schulungsprogramme 

fördert. 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 23 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (23a) Die Agentur sollte die 

Mitgliedstaaten und Dienstanbieter bei 

der Anhebung ihrer allgemeinen 

Sicherheitsstandards unterstützen, damit 

alle Internetnutzer die notwendigen 

Vorkehrungen für ihre persönliche 

Internetsicherheit treffen. 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 25 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Um ihre Ziele vollständig zu 

erreichen, sollte die Agentur mit 

(25) Um ihre Ziele vollständig zu 

erreichen, sollte die Agentur mit 
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Strafverfolgungs- und 

Datenschutzbehörden in Verbindung 

stehen, damit sie die Aspekte der Netz- und 

Informationssicherheit bei der Bekämpfung 

der Cyberkriminalität aufzeigen und 

angemessen berücksichtigen kann. 

Vertreter dieser Behörden sollten zu 

vollwertigen Akteuren der Agentur werden 

und in der Ständigen Gruppe der 

Interessenvertreter mitwirken. 

Strafverfolgungs- und 

Datenschutzbehörden in Verbindung 

stehen und zusammenarbeiten, damit sie 

die Aspekte der Netz- und 

Informationssicherheit bei der Bekämpfung 

der Cyberkriminalität und beim Schutz 

personenbezogener Daten aufzeigen und 

angemessen berücksichtigen kann. 

Vertreter dieser Behörden sollten zu 

vollwertigen Akteuren der Agentur werden 

und in der Ständigen Gruppe der 

Interessenvertreter mitwirken. 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 27 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Bei der Wahrnehmung der Aufgaben 

der Agentur sollten weder die 

Zuständigkeiten der nachstehend 

genannten Einrichtungen beeinträchtigt 

werden, noch sollte es hinsichtlich der 

diesen Einrichtungen übertragenen 

einschlägigen Befugnisse und Aufgaben zu 

Vorgriffen, Behinderungen oder 

Überschneidungen kommen: die nationalen 

Regulierungsbehörden gemäß den 

Richtlinien über elektronische 

Kommunikationsnetze und -dienste sowie 

das durch die Verordnung (EG) 

Nr. 1211/2009 des Europäischen 

Parlaments und des Rates eingesetzte 

Gremium Europäischer 

Regulierungsstellen für elektronische 

Kommunikationsnetze und -dienste 

(GEREK), der Kommunikationsausschuss 

gemäß der Richtlinie 2002/21/EG, die 

europäischen Normungsgremien, die 

nationalen Normungsgremien und der 

Ständige Ausschuss gemäß der Richtlinie 

98/34/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein 

Informationsverfahren auf dem Gebiet der 

Normen und technischen Vorschriften und 

(27) Bei der Wahrnehmung der Aufgaben 

der Agentur sollten weder die 

Zuständigkeiten der nachstehend 

genannten Einrichtungen beeinträchtigt 

werden, noch sollte es hinsichtlich der 

diesen Einrichtungen übertragenen 

einschlägigen Befugnisse und Aufgaben zu 

Vorgriffen, Behinderungen oder 

Überschneidungen kommen: die nationalen 

Regulierungsbehörden gemäß den 

Richtlinien über elektronische 

Kommunikationsnetze und -dienste sowie 

das durch die Verordnung (EG) 

Nr. 1211/2009 des Europäischen 

Parlaments und des Rates eingesetzte 

Gremium Europäischer 

Regulierungsstellen für elektronische 

Kommunikationsnetze und -dienste 

(GEREK), der Kommunikationsausschuss 

gemäß der Richtlinie 2002/21/EG, die 

europäischen Normungsgremien, die 

nationalen Normungsgremien und der 

Ständige Ausschuss gemäß der Richtlinie 

98/34/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein 

Informationsverfahren auf dem Gebiet der 

Normen und technischen Vorschriften und 
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der Vorschriften für die Dienste der 

Informationsgesellschaft sowie die 

Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten für 

den Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

und dem freien Datenverkehr. 

der Vorschriften für die Dienste der 

Informationsgesellschaft sowie die 

unabhängigen Aufsichtsbehörden der 

Mitgliedstaaten für den Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und dem freien 

Datenverkehr. 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Agentur unterstützt die Kommission 

und die Mitgliedstaaten dabei, die 

rechtlichen und regulatorischen 

Anforderungen der Netz- und 

Informationssicherheit im geltenden und 

künftigen Unionsrecht zu erfüllen, und 

trägt dadurch zum reibungslosen 

Funktionieren des Binnenmarktes bei. 

1. Die Agentur unterstützt die 

Kommission, die anderen Organe der 

Union und die Mitgliedstaaten dabei, die 

rechtlichen und regulatorischen 

Anforderungen der Netz- und 

Informationssicherheit sowie des Schutzes 

der Privatsphäre und personenbezogener 

Daten im geltenden und künftigen 

Unionsrecht zu erfüllen, und trägt dadurch 

zum reibungslosen Funktionieren des 

Binnenmarktes bei. 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die Agentur gewährleistet ein hohes 

Maß an Datenschutz und Datensicherheit. 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Sie unterstützt die Kommission auf a) Sie unterstützt die Kommission auf 
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deren Anforderung oder von sich aus bei 

der Gestaltung der Politik im Bereich der 

Netz- und Informationssicherheit mit 

Beratung und Stellungnahmen sowie 

technischen und sozioökonomischen 

Analysen und mit Vorbereitungsarbeiten 

zur Ausarbeitung und Aktualisierung des 

Unionsrechts auf dem Gebiet der Netz- und 

Informationssicherheit. 

deren Anforderung oder von sich aus bei 

der Gestaltung der Politik im Bereich der 

Netz- und Informationssicherheit mit 

Beratung und Stellungnahmen sowie 

technischen, rechtlichen und 

sozioökonomischen Analysen und mit 

Vorbereitungsarbeiten zur Ausarbeitung 

und Aktualisierung des Unionsrechts auf 

dem Gebiet der Netz- und 

Informationssicherheit sowie in Bezug auf 

den Schutz der Privatsphäre und 

personenbezogener Daten, insbesondere 

im Online-Umfeld. 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Sie erleichtert die Zusammenarbeit 

zwischen den Mitgliedstaaten sowie 

zwischen den Mitgliedstaaten und der 

Kommission bei deren 

grenzübergreifenden Bemühungen um die 

Verhütung, Erkennung und Bewältigung 

von Störungen der Netz- und 

Informationssicherheit. 

b) Sie erleichtert die Zusammenarbeit 

zwischen den Mitgliedstaaten sowie 

zwischen den Mitgliedstaaten und den 

Organen der Union bei deren 

Bemühungen um die Verhütung, 

Erkennung und Bewältigung von 

Störungen der Netz- und 

Informationssicherheit, soweit diese 

Auswirkungen über die Grenzen hinweg 

haben. 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Sie unterstützt die Mitgliedstaaten und 

die europäischen Organe und 

Einrichtungen bei deren Bemühungen um 

die Sammlung, Auswertung und 

Verbreitung von Daten über die Netz- und 

Informationssicherheit.  

c) Sie unterstützt die Mitgliedstaaten und 

die europäischen Organe und 

Einrichtungen auf deren Anforderung 

oder von sich aus bei deren Bemühungen 

um die Sammlung, Auswertung und 

Verbreitung von Daten über die Netz- und 
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Informationssicherheit.  

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Sie bewertet regelmäßig in 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 

und den europäischen Organen den Stand 

der Netz und Informationssicherheit in 

Europa. 

d) Sie sorgt anhand der von den 

Mitgliedstaaten und den Organen der 

Union gemäß den Unionsbestimmungen 

und den nationalen Bestimmungen im 

Einklang mit dem Unionsrecht zur 

Verfügung gestellten Informationen stets 

für eine Sensibilisierung hinsichtlich des 

neuesten Stands der Netz- und 
Informationssicherheit in der Union zum 

Nutzen der Mitgliedstaaten und der 

Organe der Union. 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Sie unterstützt die Zusammenarbeit 

zwischen den zuständigen öffentlichen 

Stellen in Europa und insbesondere deren 

Bemühungen um die Entwicklung und den 

Austausch bewährter Praktiken und 

Normen. 

e) Sie unterstützt die Zusammenarbeit 

zwischen den zuständigen öffentlichen 

Stellen sowie zwischen den öffentlichen 

und privaten Akteuren in der Union, 

indem sie unter anderem den Dialog und 

die Bemühungen um die Entwicklung und 

den Austausch bewährter Praktiken 

erleichtert, den Informationsaustausch 
und die Sensibilisierung fördert sowie die 

Festlegung und Einführung europäischer 

und internationaler Normen für das 

Risikomanagement und die Sicherheit in 

Bezug auf elektronische Produkte, 

Systeme, Netze und Dienste erleichtert. 

 

Änderungsantrag 19 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 fa) Sie unterstützt Strafverfolgungs- und 

Justizbehörden auf deren Anforderung 

oder von sich aus mit Sachkenntnis bei 

der Bekämpfung der Cyberkriminalität 

und der Bewältigung von Netzstörungen; 

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe f b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 fb) Sie unterstützt Strafverfolgungs- und 

Justizbehörden auf deren Anforderung 

oder von sich aus mit Sachkenntnis bei 

der Bekämpfung der Cyberkriminalität 

und der Bewältigung von Netzstörungen. 

Die Agentur leitet jedoch keine konkreten 

strafrechtlichen Ermittlungen ein und 

wird nicht routinemäßig dazu 

aufgefordert, den Strafverfolgungs- oder 

Justizbehörden – beispielsweise in Form 

von Ermittlungsverfahren im 

Zusammenhang mit Cyberkriminalität 

oder computergestützten 

kriminaltechnischen Ermittlungen – 

operative Unterstützung zu leisten. 

 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe f c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 fc) Sie fördert bewährte Verfahren für die 

Sicherheit der Datenverarbeitung, indem 

sie intern die wirksamsten und 

fortgeschrittensten Sicherheitsverfahren 

und ihre Arbeitsmethoden anwendet und 
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gleichzeitig die Auswirkungen auf die 

Privatsphäre so gering wie möglich hält, 

und fungiert als Bezugspunkt für die 

praktische Umsetzung der besten 

verfügbaren Techniken auf dem Gebiet 

der Sicherheit; 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe i 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) Sie unterstützt die Mitgliedstaaten und 

die europäischen Organe und 

Einrichtungen auf deren Anforderung bei 

deren Bemühungen um den Aufbau von 

Erkennungs-, Analyse- und 

Reaktionsfähigkeiten im Bereich der Netz- 

und Informationssicherheit. 

i) Sie unterstützt die Organe der Union 

und die durch Unionsrecht geschaffenen 

Einrichtungen bei ihren Bemühungen um 

den Aufbau von Vorbeugungs-, 

Erkennungs-, Analyse- und 

Reaktionsfähigkeiten im Bereich der Netz- 

und Informationssicherheit. 

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe k 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

k) Sie nimmt Aufgaben wahr, die der 

Agentur durch Rechtsakte der Union 

übertragen werden. 

k) Sie nimmt Aufgaben wahr, die der 

Agentur durch vom Europäischen 

Parlament und vom Rat angenommene 
Rechtsakte der Union übertragen werden. 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 3a 

 IT-Notfallteams (CERT) 
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 1. Die Agentur unterstützt nationale IT-

Notfallteams (Computer Emergency 

Response Team – CERT) in den 

Mitgliedstaaten und auf EU-Ebene sowie 

die Einrichtung und den Betrieb eines 

Netzes nationaler und auf EU-Ebene 

angesiedelter IT-Notfallteams, dem auch 

die Mitglieder der Gruppe staatlicher 

europäischer IT-Notfallteams angehören. 

Um sicherzustellen, dass jedes nationale 

und auf Unionsebene angesiedelte IT-

Notfallteam über die notwendigen 

modernen technischen Voraussetzungen 

verfügt und diese technischen 

Voraussetzungen möglichst weitgehend 

jenen der fortschrittlichsten IT-

Notfallteams entsprechen, leistet die 

Agentur beim Benchmarking der Teams 

Unterstützung und fördert den Dialog und 

den Austausch von Informationen und 

bewährten Praktiken zwischen den IT-

Notfallteams und der Gruppe staatlicher 

europäischer IT-Notfallteams. Bei 

Störungen, die mehrere der einschlägigen 

nationalen oder auf Unionsebene 

angesiedelten IT-Notfallteams betreffen 

oder betreffen könnten, fördert und 

unterstützt die Agentur die 

Zusammenarbeit zwischen den 

Notfallteams. 

 2. Die Agentur ermöglicht die 

Kontaktaufnahme und den Austausch von 

Informationen und bewährten Praktiken 

mit den jeweiligen staatlichen oder 

sonstigen IT-Notfallsteams, Gruppen oder 

Foren in Drittländern. 

 3. Die Agentur fungiert als 

Koordinierungsstelle der IT-Notfallteams 

in der EU. 

 

Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 1 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Vor seiner Ernennung wird der vom 

Verwaltungsrat ausgewählte Bewerber 

aufgefordert, vor dem/den zuständigen 

Ausschuss/Ausschüssen des 

Europäischen Parlaments eine Erklärung 

abzugeben und Fragen der 

Ausschussmitglieder zu beantworten. Im 

Anschluss an diese Erklärung gibt das 

Europäische Parlament eine 

Stellungnahme ab, in der es seinen 

Standpunkt zu dem ausgewählten 

Bewerber darlegt. Der Verwaltungsrat 

unterrichtet das Europäische Parlament 

darüber, inwieweit dieser Stellungnahme 

Rechnung getragen wurde. 

 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Der Direktor wird vom Verwaltungsrat 

ernannt und abberufen. Die Ernennung 

erfolgt anhand einer Bewerberliste, die von 

der Kommission für die Dauer von 5 

Jahren vorgeschlagen wird, aufgrund 

erworbener Verdienste und 

nachgewiesener Verwaltungs- und 

Managementfähigkeiten sowie 

einschlägiger Befähigung und Erfahrung. 

Vor der Ernennung kann der vom 

Verwaltungsrat ausgewählte Bewerber 

aufgefordert werden, sich vor dem 

zuständigen Ausschuss des Europäischen 

Parlaments zu äußern und Fragen der 

Ausschussmitglieder zu beantworten. 

2. Der Direktor wird vom Verwaltungsrat 

ernannt und abberufen. Die Ernennung 

erfolgt anhand einer Bewerberliste, die von 

der Kommission für die Dauer von 5 

Jahren vorgeschlagen wird, aufgrund 

erworbener Verdienste und 

nachgewiesener Verwaltungs- und 

Managementfähigkeiten sowie 

einschlägiger Befähigung und Erfahrung. 

Vor seiner Ernennung wird der vom 

Verwaltungsrat ausgewählte Bewerber 

aufgefordert, vor dem/den zuständigen 

Ausschuss/Ausschüssen des Europäischen 

Parlaments eine Erklärung abzugeben und 

Fragen der Ausschussmitglieder zu 

beantworten. Im Anschluss an diese 

Erklärung gibt das Europäische 

Parlament eine Stellungnahme ab, in der 

es seinen Standpunkt zu dem 

ausgewählten Bewerber darlegt. Der 

Verwaltungsrat unterrichtet das 
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Europäische Parlament darüber, 

inwieweit dieser Stellungnahme 

Rechnung getragen wurde. 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Der Verwaltungsrat unterrichtet das 

Europäische Parlament über seine Absicht, 

die Amtszeit des Direktors zu verlängern. 

Innerhalb eines Monats vor der 

Verlängerung der Amtszeit kann der 

Direktor aufgefordert werden, sich vor 

dem zuständigen Ausschuss des 

Europäischen Parlaments zu äußern und 

Fragen der Ausschussmitglieder zu 

beantworten. 

5. Der Verwaltungsrat unterrichtet das 

Europäische Parlament über seine Absicht, 

die Amtszeit des Direktors zu verlängern. 

Innerhalb eines Monats vor der 

Verlängerung der Amtszeit wird der 

Direktor aufgefordert, sich vor dem 

zuständigen Ausschuss des Europäischen 

Parlaments zu äußern und Fragen der 

Ausschussmitglieder zu beantworten. 

 

Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der Verwaltungsrat setzt auf Vorschlag 

des Direktors eine Ständige Gruppe der 

Interessenvertreter ein, die sich aus 

Sachverständigen der interessierten Kreise 

zusammensetzt, darunter die Branche der 

Informations- und 

Kommunikationstechnologien, 

Verbrauchergruppen und wissenschaftliche 

Sachverständige für Netz- und 

Informationssicherheit sowie 

Strafverfolgungs- und 

Datenschutzbehörden. 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.) 

Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 27 – Absatz 1 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Der Verwaltungsrat legt die 

Maßnahmen für die Anwendung der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 durch die 

Agentur, einschließlich der Maßnahmen 

betreffend den Datenschutzbeauftragten der 

Agentur, fest.  
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